
GEMEINDE KILCHBERG 

Aus dem Gemeinderat 
 

Kehrplatz Hofackerweg 
Den Organisatorinnen wird die Sperrung des 
Kehrplatzes Hofackerweg am 1. August 2011 
ab 12.00 Uhr genehmigt. Die Dorfbevölkerung 
hat bereits eine Einladung zur 1. Augustfeier 
erhalten. 
 
 

Beschlüsse der Bürgergemeindeversamm-
lung vom 2. Juni 2010 
Es wurden genehmigt: 
• Protokoll vom 1. Dezember 2010 
• Rechnung pro 2010 mit einem Aufwand-

überschuss von Fr. 957.57 
 

Beschlüsse der Einwohnergemeindever-
sammlung vom 4. Juni 2010 
Es wurden genehmigt: 
• Protokoll vom 30. März 2011 
• Änderungen Personal- und Behördenreg-

lement 
• Neues Wasserreglement mit Anhang 
• Rechnung pro 2010 mit einem Aufwand-

überschuss von Fr. 18'537.70 
 

 

Einwohnerkontrolle 
 

Wegzüge 
• Schütz Daniel, Eitalstrasse 34 
 
Einwohner 
• 142 
 

 

Termine 
 

• Styroporsammlung 
Mittwoch, 17. August 2011 
von 17.00 - 18.00 Uhr  
hinter dem Schulhaus Zeglingen abgeben 

• Kartonsammlung 
Donnerstag, 25. August 2011 

 

 

Geschwindigkeitskontrollen 
 

Bei der durch die Polizei Basel-Landschaft 
durchgeführten Geschwindigkeitskontrolle vom 
27. Mai 2011 wurden bei 86 kontrollierten Fahr-
zeugen 3 Übertretungen festgestellt. 
 

 
 

Planauflage Haldenweg  
(Erschliessung Baugebiet Föhrlen, 2. Etappe) 
Die Gemeindeversammlung hat am 30. März 2011 dem vorgenannten Geschäft mit Kredit über  
Fr. 490'000.-- zugestimmt. Die Referendumsfrist ist unbenutzt abgelaufen. 
1. Gestützt auf das Strassenreglement der Gemeinde Kilchberg §13 Abs.1 liegt der Projektplan für 

die Erstellung des Strassenbaus während 30 Tagen vom 7. Juli - 8. August 2011 öffentlich auf. 
2. Gestützt auf das Abwasserreglement der Gemeinde Kilchberg § 6 Abs. 1 liegt der Projektplan für 

die Erstellung der Entwässerung im Trennsystem während 20 Tagen vom 7. - 28. Juli 2011 öf-
fentlich auf. 

3. Gestützt auf das Wasserreglement der Gemeinde Kilchberg § 4 Abs. 2 liegt der Projektplan für die 
Erstellung der Wasserleitung während 20 Tagen vom 7. - 28. Juli 2011 öffentlich auf. 

Die Pläne liegen während der Auflagefristen bei der Gemeindeverwaltung in Zeglingen während den 
Öffnungszeiten (Dienstag 09.00-11.00 Uhr/Donnerstag 16.00 bis 18.30 Uhr) öffentlich zur Einsicht-
nahme auf. Einsprachen sind bis am 28. Juli 2011 resp. 8. August 2011 schriftlich und begründet an 
den Gemeinderat zu richten. 

Der Gemeinderat 
 
 

Kleinbaugesuche 
Der Gemeinderat erteilt Baubewilligungen für: 
• freistehende Kleinbauten ohne Feuerungsanlagen innerhalb der ausgeschiedenen Bauzonen, 

sofern die Kleinbaute nicht mehr als 12 m2 Grundfläche und eine Höhe von nicht mehr als 2.50 m 
ab bestehendem Terrain aufweist. 

• Fahrnisbauten, Einfriedigungen, Antennenanlagen für Funk- und Fernsehempfang sowie umfang-
reiche Bauplatzinstallationen mit Kantinen und Schlafbaracken. 

• Unterhaltsarbeiten und Renovationen an Bauten und Anlagen in der Kernzone, innerhalb eines 
Quartierplanes einer Überbauung nach einheitlichem Plan oder an geschützten Gebäuden 

 
 


